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RS OGH 1961/1/12 6Ob466/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1961

Norm

ABGB §760

AußStrG §9 E8

AußStrG §130

Rechtssatz

Keine Parteistellung und kein Rechtsmittelrecht der Finanzprokuratur, wenn nach Erbsloserklärung des Nachlasses

durch auf Antrag der Finanzprokuratur eingeleitete Erhebungen erbberechtigte Personen gefunden werden und mit

ihnen - mit Zustimmung der Finanzprokuratur - die Abhandlung eingeleitet wird.
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